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240/J Anfrago 

der Abg. W e i k h art, P r e u ß 1 e r, G f ö t i 0 r und 

Gonosoo-n 

an die Bund 0 oregterung , 

betreffend, Liquidation der AuoSloichokaooe. 

-0-0-.- .... 

Die Auogleichokaase. wurde auf Grund des Bundesgesetzen vom 24-"Juli 1946 

erricht et. Durch daß lmndeogeoetzvom 24.November 1948 übel" di e Regeltmg 

, des Aussenhande1sverkehrs wurden die Gesohäfte delf ehemaligen Waronvor­

kehrnbüros dem Bundeoministerium für Handel und Wiederaufbau bezw. 

d,er Ausoenhandelskomrnission übertragen. 

Die Auagl:.:~ich3kass. ist daher antwedor im Stadium der Liquidation 

oder vie11aioht-sogar schon liquidiert wo:rden •. Gemäss § 18 des Bundes­

Verfasaun,zsgeaetzes kann die gesamte staatliohe Ve:rwaltung nur auf Grund 

von Gesetzen ,lustJ3 übt werden. Es kann daher übar die im Zeitpunkt der 

AuflöoWlg de1ll Warenverkehrsbüros vorhandenen Mittel der Ausglaichskasos 

durch die BundesregierunG oder einzelne ihrer Mitglieder nur auf Gruncl 

eines vom Nationalrat beschlossenen Gesetzen verfügt werden. 

Die aefertigten Abgeordnet en richten daher"' an den Herrn Bundeakanzler 

die nachstehende 

! n fra ge t 

Ist der Herr Bunqesknnzler bareit, namens der Bundecrregiertmg ehestens 

einen Gesetzentwurf über die Liquidierung der AusgleichskasSil beim Waren­

verkenrsbüro bezw. über die Verwendung der vorhandenen Geldmittel vor­

ßulegen? 
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